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Anerkennungsentscheidungen7.2.5 

Die Ergebnisse der individuellen Anerkennungsverfahren wurden durch verschiedene Kate gorien 
erfasst. Ein positiver Bescheid, der die Gleichwertigkeit des ausländischen Abschlusses bestätigt, 
wurde als „Anerkennung“ gewertet, ein negativer Bescheid als „Nichtanerkennung“. Zwischen 
diesen beiden Extremen liegen verschiedene Zwischenstufen, die durch spezifi sche Anerken-
nungsmöglichkeiten für den jeweiligen Abschluss geprägt sind. Angaben zu Anerkennungsent-
scheidungen wurden den Abschlusstypen „Schulische Abschlüsse und Teilstudienleistungen“, 
„Reglementierte Berufe“, „Weitere akademische Abschlüsse“ und „Berufsbildende Abschlüsse“ 
zugeordnet und getrennt ausgewertet. Keine verwertbare Angabe (4,61%) lag u.a. vor, wenn 
Befragte angaben, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei.

Abb. 32:  Ergebnisse von Anerkennungsverfahren: Schulische Abschlüsse und 
Teilstudienleistungen 

Die Anerkennung von schulischen Abschlüssen und Teilstudienleistungen ist nicht unmittelbar 
auf den Berufszugang ausgerichtet. 16 Befragte machten Angaben zu einer schulischen Anerken-
nungsentscheidung (Abb. 32). Mehr als die Hälfte (56,25%) gab an, dass eine Anerkennung 
gewährt wurde. In zwei Fällen wurde die Gleichstellung mit einem Abitur beantragt und bestä-
tigt: Die Antragstellerinnen stammten aus der Schweiz und Rumänien. In sieben Fällen wurde 
eine Gleichstellung mit einem Hauptschulabschluss bzw. einem mittleren Schulabschluss vorge-
nommen. Allerdings gab eine Befragte aus Kasachstan an, 11 Jahre lang eine Schule besucht zu 
haben und die Gleichstellung mit einem Abitur beantragt zu haben. Ein Hochschulzugang wie 
im Herkunftsland war für sie in Deutschland unerreichbar, die erfolgte Anerkennung eines 
mittleren Bildungsabschlusses war die maximale Möglichkeit. Insgesamt gaben vier Befragte aus 
Drittstaaten an, nur eine Teilanerkennung ihrer schulischen Qualifi kation erreicht zu haben. 
Beantragt hatten sie die Gleichstellung mit einem Abitur, gewährt wurde ein mittlerer Bildungs-
abschluss. Der Plan, in Deutschland zu studieren, war damit nicht zu verwirklichen. Zwar 
konnte eine Kolumbianerin eine Hochschulzulassung ihres Herkunftslandes vorweisen, doch 
war dies nicht ausreichend, um ein Studium in Deutschland beginnen zu dürfen. 
In diesem Kontext sind auch die Angaben zu „Teilanerkennung“ im Bereich der Studienleistun-
gen zu verorten: Vier Befragte aus Drittstaaten konnten nachweisen, mehrere Semester im Her-
kunftsland studiert zu haben. Sieben Semester Ökonomie in Kasachstan führten ebenso zu einem 
fachgebundenen Hochschulzugang wie zwei Semester Betriebswirtschaft in der Türkei, allerdings 
musste das Studium in Deutschland neu begonnen werden. In einem weiteren Fall gab ein 
Befragter aus der Türkei an, die Anerkennung von zwei Semestern Betriebswirtschaft beantragt 
zu haben, um in Deutschland weiterzustudieren. Die Teilanerkennung, die ihm gewährt wurde, 
umfasste nur einen Hauptschulabschluss. Begründet wurde dies mit fehlenden naturwissenschaft-
lichen Fächern – der junge Mann hatte ein Wirtschaftsgymnasium besucht.
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18,75% gaben an, keinen Antrag gestellt zu haben. In zwei Fällen hatten Befragte zwar eine 
Schule besucht, sie konnten jedoch die geforderten neun Jahre für einen Hauptschulabschluss 
nicht nachweisen. Eine schulische Anerkennung war für sie ebenso unmöglich wie für einen 
dokumentenlosen Befragten, der angab, fl uchtbedingt nicht über schriftliche Nachweise zu ver-
fügen und diese aus dem Herkunftsland nicht beschaff en zu können. Dieses Problem spielt in 
allen Anerkennungsbereichen eine Rolle, nur für Spätaussiedler/innen ist eine alternative Aner-
kennungsmöglichkeit durch eidesstattliche Erklärungen rechtlich geregelt. 

Abb. 33: Ergebnisse von Anerkennungsverfahren: Reglementierte Berufe 

In reglementierten Berufen sind Anerkennungsmöglichkeiten durch die Zugehörigkeit zu einer 
spezifi schen Migrantengruppe determiniert. Mehrheitlich gaben die Befragten in dieser Katego-
rie an, eine „Teilanerkennung“ ihrer Qualifi kation erzielt zu haben (Abb. 33). Damit waren 
unterschiedliche Möglichkeiten verbunden; nur z.T. führte die Teilanerkennung zur Aufl age einer 
Ausgleichsmaßnahme, deren erfolgreicher Abschluss mit einer vollen Anerkennung verbunden 
ist.
Im Bereich der Sozialberufe, der Gesundheitsfachberufe, der akademischen Heilberufe und der 
Lehrer/innen gaben 19 Befragte eine berufl iche Teilanerkennung an. Dies entsprach 44,19% der 
Befragten, die in diesen Berufsfeldern Angaben zu den Ergebnissen ihrer Verfahren machten. 
Eine Spätaussiedlerin aus Russland beantragte die Anerkennung als Sozialpädagogin, die ihr nach 
dem Absolvieren eines praktischen Jahrs gewährt wurde. Die Anerkennung von ausländischen 
akademischen Sozialberufen wurde oft nur eingeschränkt ermöglicht, da Praktikumsphasen in 
anderen Staaten nicht Teil der Ausbildung sind. Eine weitere Befragte aus Russland, die über 
einen akademischen Abschluss im Bereich der Vorschulpädagogik verfügt, aber als jüdischer 
Kontingentfl üchtling nach Deutschland kam, gab an, ihr sei nur ein Hochschulzugang beschie-
den worden. In einem dritten Fall hatte eine polnische Sozialpädagogin einen Antrag gestellt. 
Sie gab an, einen Bescheid mit einer Ablehnung ihres Antrags ohne Angabe von Gründen erhal-
ten zu haben. 
Im Bereich der Gesundheitsfachberufe lagen zwei berufl iche Teilanerkennungen vor: Eine Kran-
kenschwester aus China absolvierte nach zwölf Monaten Anpassungsmaßnahme erfolgreich eine 
Prüfung. In einem zweiten Fall gab eine Krankenschwester aus Afghanistan zwar eine Teilaner-
kennung an, allerdings liegt eher ein Fall von Dequalifi zierung vor, da ihr nur eine Anerkennung 
als Krankenschwesterhelferin gewährt wurde. Eine Krankenschwester aus Kasachstan gab „Nicht-
anerkennung“ an; auch sie ist nun im Helferbereich beschäftigt. Ihr Bescheid begründete die 



195

Ablehnung des Antrags damit, dass eine Einzelaufl istung der Fächerinhalte sowie Benotungen 
nicht vorgelegt werden konnten.
Dequalifi zierung zeigten auch die vier Fälle von Ärzt/innen aus Russland und der Ukraine, denen 
zwar eine Berufserlaubnis erteilt wurde, die aber nur eine Teilanerkennung angaben, da ihre 
jeweilige Facharztqualifi kation nicht anerkannt ist. Eine selbständige Tätigkeit ist ihnen nicht 
möglich. In einem Fall war die Berufserlaubnis, die in Aussicht gestellt wurde, nicht nutzbar: 

Fallbeispiel 2:
Herr K. war über Jahrzehnte als Gesichtschirurg tätig. Er leitete eine Klinik in Odessa, bevor er als 
jüdischer Kontingentfl üchtling mit seiner Familie nach Deutschland kam. Als hoch qualifi zierter 
Spezialist ging er davon aus, in Deutschland ohne Probleme weiter in seinem Beruf arbeiten zu kön-
nen. Noch während eines Sprachkurses bemühte er sich um die Anerkennung seiner Facharztqualifi -
kation. Er musste erfahren, dass seine spezialisierte Ausbildung keiner deutschen Facharztausbildung 
eindeutig zugeordnet werden konnte. Zudem wurde ihm mitgeteilt, dass eine Berufserlaubnis nur für 
die ärztliche Grundqualifi kation erteilt werden könne, da ausländische Ärzte die über Drittlands-
diplome verfügen, Facharztqualifi kationen neu erwerben müssen. 
Herrn K. wurde eine Berufserlaubnis als Zahnarzt in Aussicht gestellt, falls er einen Arbeitgeber 
fi nden würde. Herr K. war über diese Mitteilung sehr verwundert, da er nie als Zahnarzt gearbeitet 
hat. Trotzdem stellte er den Bescheid der Anerkennungsbehörde nicht in Frage. Die zuständige ARGE 
legte ihm nahe, in Anbetracht seines Alters (51 Jahre) berufl iche Ambitionen aufzugeben. Ein Antrag 
auf eine Brückenmaßnahme der OBS war nicht möglich, da die Altersgrenze für Antragsteller/innen 
überschritten war. 

Widerspruch gegen den Behördenbescheid einzulegen, um doch wieder Zugang zu seinem Gebiet 
zu erhalten, war für diesen Arzt unvorstellbar. Dabei spielt sicherlich auch eine Rolle, dass die 
Bearbeitung eines erfolglosen Widerspruchs kostenpfl ichtig sein kann. Ärzt/innen, die keine 
Anerkennung ihrer Qualifi kation erhalten oder die eine Kenntnisstandprüfung für Inhaber/innen 
von Drittlandsdiplomen mehrfach nicht bestehen, können kaum auf andere Berufsfelder aus-
weichen. Sie haben keine Möglichkeit auf eine Anerkennung im Krankenpfl egebereich. 
Die berufl iche Teilanerkennung im Lehrerbereich erwies sich ebenfalls als problematisch. Sie 
bezog sich in allen Fällen (36,36% der Lehrer/innen, die Angaben zu Anerkennungsentschei-
dungen machten) auf die Anerkennung eines Fachs, die Aufl age bestand in einem erneuten 
Studium eines zweiten Fachs. Sechs Lehrer/innen gaben zwar an, zwei Fächer im Herkunftsland 
unterrichtet zu haben, doch eine Anerkennung für beide Fächer erreichte niemand, da Kombi-
nationen mit Deutsch, wenn Deutsch als Fremdsprache studiert wurde, oder Geschichte, wegen 
„systembedingter Unterschiede“, nicht anerkannt wurden. In einem Fall unterrichtete ein Lehrer 
aus Russland Chemie und Biologie, beides zählt in Deutschland inzwischen zu den Mangelfä-
chern. Im Bescheid wurde auf seine fehlenden deutschen Staatsexamina verwiesen, die russische 
Prüfung wurde nicht akzeptiert. Ihm und fünf weiteren Befragten wurde nur eine Anerkennung 
von Teilstudienleistungen gewährt. Eine Tätigkeit als Lehrer wurde demnach für alle Befragten 
mit einem erneuten Studium verknüpft. Dies gilt auch für die sechs Befragten, die angaben, eine 
„Anerkennung“ ihrer Lehrerqualifi kation erzielt zu haben. In allen Fällen lag lediglich eine for-
male Gradeinstufung vor, d.h. dass Wissenschaftsministerien bestätigten, dass ein Hochschulab-
schluss erworben wurde. 27,27% der Lehrer/innen gaben „Nichtanerkennung“ an. Als materiell 
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nicht gleichwertig wurden insbesondere die Fächer Deutsch, Geschichte und Sozialkunde ein-
gestuft. Die befragten Lehrer/innen stammten überwiegend aus Ländern der ehemaligen Sow-
jetunion. Nur eine Lehrerin kam aus einem EU-Mitgliedstaat, aus Lettland. Sie gab ebenfalls 
„Nichtanerkennung“ an. Einen Sonderfall im Bereich der Nichtanerkennung stellte eine Sport-
lehrerin aus der Ukraine dar:

Fallbeispiel 3:
Frau S. stammt aus der Ukraine. Sie ist mit einem Deutschen verheiratet und inzwischen selbst deut-
sche Staatsbürgerin. Sie hat in Russland ein Diplom als Fachsportlehrerin erworben und mehrere 
Jahre in ihrem Beruf gearbeitet. Lange versuchte sie, eine Anerkennung zu erhalten, um wieder in 
einer Schule arbeiten zu können. Die Arbeitsverwaltung schickte sie zu einer Regierungsbehörde, die 
an das Ministerium für Wissenschaft verwies. Mehrere Monate vergingen, bis Frau S. die Auskunft 
erhielt, dass sie keine Anerkennungsmöglichkeiten habe, da sie keine Spätaussiedlerin sei. Frau S. gab 
an, durch die ungeklärte Situation über ein Jahr verloren zu haben, in dem sie nicht erwerbstätig 
war. Heute arbeitet sie als Gymnastiklehrerin in einem Sportverein.

Abb. 34: Ergebnisse von Anerkennungsverfahren: Weitere akademische Abschlüsse

Die Anerkennung von nicht reglementierten akademischen Abschlüssen wird oftmals nur noch 
für Spätaussiedler/innen durchgeführt. Angehörige anderer Statusgruppen erhalten Formschrei-
ben, die ihnen erläutern, dass sie nicht zur Gruppe der Spätaussiedler/innen gehören, wenn sie 
bei zuständigen Wissenschaftsministerien einen Antrag auf eine Zeugnisbewertung stellen. 

Fallbeispiel 4:
Herr M. aus Kenia verfügt über einen B.A. im Fach Sozialwissenschaften. Er beantragte bei einem 
Ministerium für Wissenschaft eine Anerkennung seines akademischen Grades. Er erhielt ein Schreiben, 
das ihn darüber aufklärte, dass er als Kenianer nicht zu einem Personenkreis gehöre, der durch das 
BVFG eine Anerkennung in Anspruch nehmen könne. Ihm wurde erläutert, dass er sich direkt an die 
zuständigen Stellen wenden solle, falls er plane, einen reglementierten Beruf auszuüben. Im nicht 
reglementierten Bereich könne er sich direkt an einen Arbeitgeber wenden, der dann entscheide, ob 
ihm eine kenianische Qualifi kation genüge. 
Herr M. verstand diese Mitteilung nicht. Sowohl der Verweis auf die gesetzlichen Grundlagen als auch 
die Diff erenzierungen reglementiert/nicht reglementiert schienen nichts mit seiner persönlichen Situ-
ation zu tun zu haben. Er hatte auf eine Bewertung seines kenianischen Zeugnisses gehoff t, um damit 
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deutschen Arbeitgeber/innen die notwendige Information zu seiner Qualifi kation anbieten zu können. 
Herr M. weiß nicht, an wen er sich noch wenden soll.

Die Kategorie „Kein Antrag“ bedeutet im Fall der akademischen Abschlüsse, dass ausländische 
Akademiker/innen keine Stelle fi nden konnten, die bereit gewesen wäre, ihnen eine Zeugnisbe-
wertung auszustellen (Abb. 34). Zum Teil gaben Formbriefe nur an, dass eine Bewertung „nicht 
mehr“ vorgenommen werde, einige verwiesen die Antragsteller/innen auf ANABIN, um sich 
über eine Bewertung ihres Abschlusses zu informieren – auch wenn der jeweilige Abschluss nicht 
in der Datenbank erfasst war.
Die Automatisierung der Gradgenehmigung gestaltet sich nicht nur intransparent und ungerecht; 
individuell kann sie äußerst negative Auswirkungen haben. Im Bereich der Hochschulabschlüs-
se in Psychologie hängt ein Anerkennungsverfahren davon ab, ob der Beruf eines Psychologischen 
Psychotherapeuten bzw. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten erworben wurde oder ob 
andere – nicht reglementierte – Berufe vorliegen.

Fallbeispiel 5:
Herr R. kam im Jahr 2005 mit seiner Frau aus Chile nach Deutschland. Als Ehemann einer deutschen 
Staatsangehörigen verfügt er über eine dauerhafte Niederlassungserlaubnis und über direkten Zugang 
zum Arbeitsmarkt. Mit seinem Studienabschluss in Psychologie arbeitete er in Chile als Arbeits-
psychologe; auch in Deutschland will er in diesem Bereich tätig werden. Vor der Auswanderung 
hatte ihm die deutsche Botschaft versichert, dass seine Ausbildung in Deutschland als gleichwertig 
angesehen werde. Nach einem Sprachkurs suchte Herr R. Arbeit. Er wurde für ein Beratungsinstitut 
auf Stundenbasis tätig. Sein Arbeitgeber fordert ihn auf, seine Berufsqualifi kation anerkennen zu 
lassen – bei einer vollen Anerkennung würde er ihm einen Stundensatz in doppelter Höhe anbieten. 
Herr R. fand keine Stelle, die ihm eine Zeugnisbewertung ausstellen wollte. Das Wissenschafts-
ministerium, das Zeugnisbewertungen nur für Spätaussiedler/innen anbietet, wies ihn ab. Die Gesund-
heitsbehörde, die nur für Anerkennungen von Psychologischen Psychotherapeut/innen zuständig ist, 
teilt ihm mit, dass ein Abschluss in Psychologie nicht reglementiert sei und ihm der Zugang zum 
Arbeitsmarkt daher frei stünde. Weitere Hilfen könne sie ihm nicht anbieten.

Wie Herr R., so befi nden sich zahlreiche hoch qualifi zierte Migrant/innen in einer scheinbar 
unlösbaren Situation. Ihr Problem ist nicht, dass Zweifel an der Qualität ihrer Abschlüsse zu 
Nichtanerkennungen führen – weit schwieriger nachzuvollziehen ist der Umstand, dass Aner-
kennungsverfahren von staatlicher Seite verweigert werden. Angaben zu „Nichtanerkennung“ in 
diesem Bereich waren z.T. ebenfalls darauf zurückzuführen, dass kein Verfahren ermöglicht 
wurde. 

Fallbeispiel 6:
Herr T. aus Kasachstan hat einen Abschluss als Holzingenieur an der Technologischen Hochschule 
Moskau erworben. Als Ehemann einer jüdischen Zuwanderin kam er nach Deutschland. Er wandte 
sich an ein Ministerium für Wissenschaft, um eine Anerkennung seines Diploms zu erreichen. Ihm 
wurde ein Schreiben ausgehändigt, in dem stand, dass keine Bewertung für ihn möglich sei, da er 
nicht zur Gruppe der Spätaussiedler/innen gehöre. Herr T. nahm schließlich eine Tätigkeit in einer 
Kantine auf, um überhaupt arbeiten zu können.
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Ingenieur/innen haben aufgrund der Ingenieurgesetze der Länder die Möglichkeit, das Führen 
der Berufsbezeichnung Ingenieur zu beantragen, wenn die Gleichwertigkeit ihrer Ausbildung 
nachgewiesen werden kann. Da sich eine vergleichsweise große Anzahl von Ingenieur/innen an 
der Befragung beteiligte, fi el auf, dass einige „Anerkennungen“ im Rahmen der Einstufung eines 
akademischen Grades von Wissenschaftsministerien bescheinigt wurden. In diesen Fällen lag nur 
eine abstrakte Anerkennung eines ausländischen Hochschulabschlusses vor, zur materiellen 
Gleichwertigkeit der Studieninhalte wurde jedoch keine Aussage gemacht. Herr T. hätte die 
Möglichkeit gehabt, sich an die Ingenieurkammer zu wenden, die in seinem Bundesland für die 
Ingenieuranerkennung zuständig ist. Darauf wies ihn jedoch niemand hin. 
Die relativ hohe Häufi gkeit in der Kategorie „Anerkennung“ im Ingenieurbereich (79,31%) 
relativiert sich in diesem Kontext, da teilweise Gradanerkennungen von Wissenschaftsministe-
rien vorlagen, auch wenn im Bundesland eine Anerkennungsstelle für Ingenieur/innen besteht. 
Dennoch sind in diesem Berufsfeld Anerkennungschancen für Inhaber/innen von ausländischen 
Abschlüssen am größten. Befragte Ingenieur/innen aus Russland, Kasachstan, der Ukraine, Usbe-
kistan, der Türkei, Kroatien, Armenien und Estland konnten eine Anerkennung ihres Abschlus-
ses, zum Teil auf dem Niveau eines deutschen Fachhochschuldiploms, erreichen.
Angaben zu Teilanerkennungen im vorliegenden akademischen Bereich bezogen sich auf Studi-
enleistungen. Da die Befragten bereits Abschlüsse erworben hatten, bedeutet dies eine Nichtan-
erkennung des Berufs. U.a. wurde einer Antragstellerin, die in der Türkei ein volkswirtschaftliches 
Studium abgeschlossen hatte, nur die Anerkennung eines Vordiploms gewährt. Bei Befragten, 
die „Teilanerkennung“ mit dem Hinweis angaben, dass nur ein Hochschulzugang beschieden 
wurde, ist anzunehmen, dass aufgrund fehlender Rechtsgrundlagen kein berufl iches Anerken-
nungsverfahren durchgeführt wurde, sondern nur ein schulisches, das maximal mit einem Hoch-
schulzugang abgeschlossen werden kann.

Abb. 35: Ergebnisse von Anerkennungsverfahren: Berufsbildende Abschlüsse

Im Bereich der Berufsausbildungen war zu berücksichtigen, dass formale Anerkennungsverfah-
ren nur für Spätaussiedler/innen durchgeführt werden. Techniker/innen, die an osteuropäischen 
Fachschulen ausgebildet wurden, erhalten in einigen Bundesländern, in denen die Anerkennung 
von Fachschulabschlüssen von einer zuständigen Behörde durchgeführt wird, auch dann ein 
Anerkennungsverfahren, wenn sie nicht zur Gruppe der privilegierten Spätaussiedler/innen gehö-
ren. Dass von 28 Befragten, die Angaben zu Anerkennungsergebnissen machten, 67,85% keinen 
Antrag stellten bzw. kein Anerkennungsverfahren durchliefen (Abb. 35), ist primär auf die lücken-
haften gesetzlichen Bestimmungen im Anerkennungsbereich der Berufsbildung zurückzuführen. 
Ein Friseur aus dem Libanon berichtete, die Auskunft von der HWK seines Wohnorts erhalten 
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zu haben, dass Abschlüsse aus dem Libanon grundsätzlich nicht anerkannt werden können. Dabei 
bleibt off en, ob sich diese HWK auf die mangelnde Qualität der libanesischen Abschlüsse oder 
auf die fehlende gesetzliche Regelung bezog.
Die einzelne Angabe einer Nichtanerkennung betraf die Qualifi kation eines Bautechnikers aus 
Montenegro. Auch in diesem Fall blieb unklar, ob das ablehnende Schreiben sich auf den Wert 
der Qualifi kation oder auf die fehlende rechtliche Grundlage bezog.
Vier Befragte gaben an, eine Anerkennung ihrer Qualifi kation erreicht zu haben, u.a. eine öster-
reichische Köchin und eine Einzelhandelskauff rau aus Russland. In einem Fall konnte ein Bau-
techniker, der in Algerien eine Berufsfachschule besucht hatte, ein informelles Gutachten einer 
IHK erlangen, das seine Ausbildung formal mit einer deutschen verglich, materiell aufgrund des 
unterschiedlichen Bildungssystems aber Abstriche machte.
Eine „Teilanerkennung“ bei Berufsausbildungen bietet im Gegensatz zum reglementierten Bereich 
keine Aussicht auf eine volle Anerkennung des Berufs nach Erfüllen einer Aufl age. Die vier 
Befragten, die angaben, eine Teilanerkennung erreicht zu haben, bezogen sich auf den mittleren 
Schulabschluss, der ihnen gewährt wurde. Auch dies kann individuell ein wichtiger Erfolg 
sein – ohne Berufsausbildung wird in vielen Fällen nur ein Hauptschulabschluss gewährt.

Derzeitige berufl iche Tätigkeit7.2.6 

Abschließend wurde gefragt, ob der im Herkunftsland erworbene Beruf derzeit in Deutschland 
ausgeübt werde (Abb. 36). Nur eine kleine Minderheit (15,79%) bejahte dies, 65,13% antwor-
teten „Nein“ und eine beträchtliche Zahl (19,08%) machte keine Angabe. 

Abb. 36: Tätigkeit im erlernten Beruf

Zum Teil nannten Befragte ihre aktuellen Beschäftigungen: Ein kubanischer Mathematiklehrer 
arbeitet als Tanzlehrer, eine Ökonomin mit russischem Hochschulabschluss ist in einer Kantine 
tätig, eine Verwaltungsfachfrau aus Bosnien arbeitet als Gebäudereinigerin, ehemalige Lehrerin-
nen geben Sprachkurse oder Hausaufgabenhilfe. Einige Befragte gaben an, ein neues Studium 
begonnen zu haben, um einen deutschen Abschluss zu erwerben. Auch die Tätigkeit als Hausfrau 
wurde von mehreren Frauen genannt. Nur eine Befragte wies darauf hin, dass sie eine Nachqua-
lifi zierung als Buchhalterin absolviere, um Anschluss an deutsche Standards zu erhalten. Die 
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Mehrheit ist nicht erwerbstätig, einige arbeiten in Mini- oder Ein-Euro-Jobs. Es ist zu berück-
sichtigen, dass die 48 Fälle aus dem Saarland durch eine Initiative der ARGE erfasst wurden; 
hohe Angaben zu Arbeitslosigkeit relativieren sich dadurch.
Von besonderem Interesse waren die 24 positiven Beispiele, denen die Arbeitsmarktintegration 
in Deutschland in unterschiedlichem Ausmaß gelungen ist.

Fallbeispiel 7:
Herr B. kam als Spätaussiedler nach Deutschland. In Russland hatte er als Bauingenieur gearbeitet, 
nachdem er an der Universität studiert hatte. Sein Antrag auf Anerkennung wurde positiv beschieden, 
die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Fachhochschulabschluss wurde ihm bestätigt. Herr B. fand 
eine Arbeitsstelle und arbeitet heute wieder als Ingenieur.

Herr B. ist als Idealfall zu betrachten. Nur eine Minderheit der Befragten, die angaben, wieder 
in ihrem erlernten Beruf zu arbeiten, konnte eine volle sozialversicherungspfl ichtige Stelle vor-
weisen. Darunter waren zwei weitere Ingenieur/innen, eine Ingenieurin für Lebensmitteltechnik 
gab an, als Laborantin zu arbeiten. Mehrere Lehrer/innen verfügen über einen Arbeitsplatz. Zwei 
Lehrerinnen, die eine Teilanerkennung eines Fachs erzielt hatten, gaben ein, ein zweites Fach in 
Deutschland nachstudiert zu haben. Auch eine Volkswirtin aus der Türkei absolvierte ein erneu-
tes Hauptstudium in Deutschland. Ein Lehrer für Chemie und Biologie wiederholte sein Examen 
und ist heute ebenso an einer Schule tätig wie ein Chemielehrer. Bei letzterem lag kein Hinweis 
auf ein zweites Fach vor, möglicherweise fand er im Mangelfach Chemie auch mit einer 1-Fach-
Anerkennung eine Anstellung. Eine Grundschullehrerin, die eine Erzieheranerkennung erreichen 
konnte, arbeitet heute in einem Kindergarten. Eine Musiklehrerin gibt Kurse an einer Volks-
hochschule. Zwei Ärzt/innen arbeiten im Rahmen einer Berufserlaubnis. Eine Ökonomin aus 
Russland, die als Spätaussiedlerin eine Anerkennung erzielte, fand eine Arbeitsstelle, eine weite-
re machte sich als Buchhalterin selbständig. Ein Bautechniker aus Montenegro arbeitet als Bau-
zeichner, ohne formale Anerkennung.
Die Bezahlung entspricht nicht immer der Qualifi kation, ein Arbeitspsychologe aus Chile arbei-
tet zum halben Stundensatz, da er kein Anerkennungsverfahren erreichen konnte. Eine Kran-
kenschwester aus China, der nach einer Anpassungsmaßnahme eine Anerkennung beschieden 
wurde, ist in ihrem Beruf tätig, eine weitere aus Kasachstan, die nur als Krankenschwesterhelfe-
rin eingestuft wurde, arbeitet auf 400-Euro-Basis.
Schließlich sind vier Schüler/innen zu nennen, die mit „Ja“ auf die Frage nach einer Tätigkeit 
im erlernten Beruf antworteten. Sie verfügen über eine schulische Anerkennung und besuchen 
derzeit weiterführende Schulen in Deutschland, um einen höheren Abschluss zu erreichen.
Aus den Angaben zur derzeitigen Tätigkeit geht hervor, dass Migrant/innen überwiegend mit 
Dequalifi zierung konfrontiert sind. Die Arbeitsmarktintegration auf dem Niveau der im Her-
kunftsland erworbenen Qualifi kation ist nur für Wenige erreichbar. Nichtanerkennung bildet 
ebenso ein Integrationshindernis wie das fehlende Angebot von Anerkennungsverfahren für 
Migrant/innen, die nicht zur Gruppe der Spätaussiedler/innen zählen.
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Handlungsempfehlungen für eine verbesserte Anerkennung 8 

Die vorliegende Studie zeigt anhand von Analysen und empirischen Untersuchungen die Aner-
kennungspraxis in Deutschland und damit Chancen und Probleme der Anerkennung von aus-
ländischen Abschlüssen. Um Migrant/innen bei der Arbeitsmarktintegration auf der Grundlage 
ihres erlernten Berufs eff ektiv zu unterstützen, sind Änderungen des Status quo notwendig. In 
zehn Handlungsempfehlungen werden auf der Basis der Untersuchungsergebnisse Vorschläge 
für eine bessere Anerkennung formuliert.

Berufl iche Anerkennung sollte ein verbindlicher Bestandteil der deutschen 1 

Integrationspolitik werden

Politischer Wille in Bund und Ländern ist notwendig, um Anerkennungsverfahren, die bislang 
nur für einige Berufe und, je nach Aufenthaltsstatus, mit unterschiedlichen Instrumenten durch-
geführt werden, fl ächendeckend zu einem individuellen Integrationsangebot zu machen. Die 
Kriterien Transparenz, Chancengleichheit und Qualitätssicherung sollten Grundlage jedes Aner-
kennungsverfahrens sein. Nach dem Vorbild des dänischen Anerkennungsgesetzes sollte eine 
gesetzliche Grundlage für Anerkennungsverfahren in allen berufl ichen Bereichen geschaff en wer-
den. Anerkennung sollte als Koordinationsaufgabe von vielen Akteuren aktiv gestaltet werden: 
Zu beteiligen sind die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, BMAS, BMBF und weitere 
Bundesministerien, die mit Berufsbildungsaspekten oder mit Fragen der Integration befasst sind, 
BA, BIBB, BAMF, auf Länderebene insbesondere die KMK sowie die betroff enen Länderminis-
terien. 

Die Anerkennungsinstrumente sollten um informelle Gutachten erweitert und 2 

jeder qualifi zierten Zuwanderin und jedem qualifi zierten Zuwanderer angeboten 

werden

Derzeit werden Anerkennungsverfahren nur für einen kleinen Teil der berufl ichen und akade-
mischen Abschlüsse angeboten. Neben den formalen Anerkennungsverfahren für reglementier-
te Berufe sollten informelle Instrumente der Zeugnisbewertung breit eingeführt werden, um 
jeder qualifi zierten Zuwanderin und jedem qualifi zierten Zuwanderer eine deutschsprachige 
Stellungnahme zu Wert und Bedeutung ihrer bzw. seiner Qualifi kation anzubieten. Als Instru-
ment des Empowerment ermöglicht Anerkennung und damit die Erfahrung der Wertschätzung 
Migrant/innen selbstbewusstes Auftreten am Arbeitsmarkt. Nach dem Vorbild europäischer 
Nachbarländer sollten Kompetenzfeststellungsverfahren für Zuwanderinnen und Zuwanderer 
eingeführt werden, insbesondere wenn keine schriftlichen Nachweise vorliegen. Die Anerkennung 
und Feststellung von Kompetenzen und Qualifi kationen sollte Teil einer lückenlosen Förderket-
te im Rahmen eines Integrationsprogramms für Migrant/innen sein.
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EU-Anerkennungsstandards sollten auch für Drittstaatsangehörige und 3 

Drittlandsdiplome angewendet werden

Seit den 80er Jahren bemüht sich die EU-Kommission in immer umfassenderen Anerkennungs-
richtlinien um die gegenseitige Anerkennung von Qualifi kationen in den Mitgliedstaaten. Ein 
Anerkennungsverfahren für EU-Bürger/innen beinhaltet nicht nur eine Prüfung der Qualifi ka-
tionsnachweise, es sieht zudem die Würdigung der Berufserfahrung sowie Ausgleichsmaßnahmen 
im Falle einer Teilanerkennung vor. Während Drittstaatsangehörige, die über Drittlandsdiplome 
verfügen, keinen Anspruch auf Prüfung der Berufserfahrung sowie auf Ausgleichsmaßnahmen 
in Form von Praktika oder einer individuellen Prüfung haben, haben EU-Bürger/innen im Fall 
einer Teilanerkennung die Wahl zwischen Anpassungsmaßnahme oder Eignungsprüfung. Um 
Chancengleichheit herzustellen, sollten die für EU-Bürger/innen genutzten Instrumente der 
Anerkennung für alle Migrant/innen Standard werden.

Der Ratifi zierung der Lissabonner Anerkennungskonvention sollte eine 4 

umfassende Umsetzung folgen

Deutschland ratifi zierte im Mai 2007 die Lissabonner Anerkennungskonvention, die in den 90er 
Jahren von Europarat und UNESCO initiiert worden war. Sie gilt für Abschlüsse im Hochschul-
bereich und wertet das Kriterium der Akzeptanz als Grundlage eines fl exiblen Anerkennungs-
verfahrens. Um die neuen rechtlichen Regelungen, die sich Inhaber/innen von akademischen 
Abschlüssen bieten, voll auszuschöpfen, wie das Angebot von Gutachten für den Arbeitsmarkt, 
sollte die Umsetzung der Lissabonner Anerkennungskonvention gesteuert werden. Nach dem 
Vorbild Schwedens sollte sie Chancengleichheit gewährleisten und auch für Angehörige von 
Ländern angewendet werden, die sie (noch) nicht ratifi ziert haben. Die Möglichkeit der Aner-
kennung für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, die keine Dokumente vorweisen können, 
zum Beispiel durch Fachgespräche oder eidesstattliche Erklärungen, sollte ebenfalls, wie in Nor-
wegen und Kanada, umgesetzt werden. Gutachten für den Arbeitsmarkt sollten, nach dem Vor-
bild Dänemarks, auch Inhaber/innen von Berufsausbildungen angeboten werden.

Die nationale Gutachterstelle sollte personell und fi nanziell in die Lage versetzt 5 

werden, ihrem Auftrag zu genügen

Als nationale Gutachterstelle spielt die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) im 
Sekretariat der KMK in Bonn eine wichtige Rolle in vielen Anerkennungsverfahren. Behörden 
und Anerkennungsstellen aller Bundesländer können Gutachten zu ausländischen Abschlüssen 
aus der ganzen Welt anfordern. Um Transparenz über Anerkennungsentscheidungen herzustellen, 
sollte die Führung einer umfassenden Statistik durch die ZAB, die auch eine Rückmeldung der 
Behörde beinhaltet, ob dem Gutachten gefolgt wurde, initiiert werden. Damit die Zentralstelle 
ihrem Auftrag, der 2007 durch die Ratifi zierung der Lissabonner Anerkennungskonvention 
erweitert wurde, genügen kann, sollte ihre personelle und fi nanzielle Ausstattung angepasst wer-
den. Nur dann können die Vorgaben bezüglich Dauer, Informationsangebot und der bundes-
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weiten Qualitätssicherung des Anerkennungsverfahrens – sowohl im akademischen als auch im 
Berufsbildungsbereich – eingehalten werden.

Die bestehenden Informationssysteme zur Anerkennung sollten erweitert werden6 

Migrant/innen sollten in die Lage versetzt werden, ihre individuellen Interessen an der Anerken-
nung als Akteure vertreten zu können. Einfache, klare und verständlich formulierte Informati-
onen zu Möglichkeiten und Verfahren der Anerkennung sind dafür die Basis. Es wäre wünschens-
wert, Zuwanderinnen und Zuwanderer schon im Herkunftsland die Möglichkeit zu geben, sich 
über ihre Chancen auf Anerkennung zu informieren. Das Auswärtige Amt sollte Botschaften 
und Konsulate mit schriftlichen Anerkennungsinformationen ausstatten, die sowohl einen Über-
blick als auch berufsspezifi sche Details beinhalten. In Deutschland sollte jede Anerkennungs-
stelle einen Leitfaden bereithalten, der berufsspezifi sch über die Anerkennung und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten informiert. Nach dem Modell Australiens sollte eine Anerkennungswebsite 
eingerichtet werden, über die sowohl Migrant/innen als auch deutsche Unternehmen Informa-
tionen zu ausländischen Abschlüssen und ihrer Anerkennung in Deutschland erhalten kön-
nen.

Beratungsangebote zur Anerkennung sollten für Migrant/innen und für 7 

Unternehmen geschaff en werden 

Nur wenige Zuwanderinnen und Zuwanderer erfahren derzeit in Beratungssituationen von Mög-
lichkeiten der berufl ichen Anerkennung – oft eher zufällig oder nach Jahren des Aufenthalts. Es 
gibt zu wenig Anerkennungsberatung in Deutschland, obwohl das komplizierte Labyrinth der 
Anerkennungsregeln diese dringend erfordert. Schriftliche Informationen zu Anerkennungsmög-
lichkeiten und -zuständigkeiten, die bislang nur in Teilbereichen vorliegen, reichen nicht aus, 
wenn gesetzliche Änderungen insbesondere durch neue EU-Richtlinien oder Verwaltungsrefor-
men regelmäßig stattfi nden. Da Anerkennung in der Regel als Einzelfallprüfung erfolgt, sollte 
individuell und persönlich beraten werden. Beratung sollte zudem als niederschwelliges Angebot 
auch außerhalb von Behörden angesiedelt werden. Nach dem Vorbild Dänemarks, wo ein gesetz-
lich geregeltes Informationsangebot zur Anerkennung für Arbeitgeber/innen besteht, sollte sich 
das Beratungsangebot gleichermaßen an die Wirtschaft richten. Die Rolle von Migrantenselbst-
organisationen, die als Multiplikatoren in ihren Communities wirken, sollte durch Beratungs-
angebote gestärkt werden.

Berater/innen in Arbeitsvermittlung und Migrationserstberatung sollten 8 

anerkennnungsspezifi sch geschult werden

Eine wichtige Rolle für den individuellen Integrationsprozess können Migrationserstberatung 
und Arbeitsverwaltung spielen, da sich beide Institutionen früh bzw. vielfach mit Zuwanderinnen 
und Zuwanderern konfrontiert sehen. Umso wichtiger ist es, dass die Migrationserstberatung 
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auf Möglichkeiten der Anerkennung und zuständige Stellen hinweist. Migrationserstberater/
innen sollten im Hinblick auf berufl iche Anerkennung geschult werden, da das Wissen dazu 
kaum verbreitet ist. Auch ihnen sollte eine ständig ansprechbare Beratungsstelle zur Verfügung 
stehen. Dies gilt ebenfalls für die Vermittler/innen in Arbeitsagenturen und ARGEn. Die Arbeits-
verwaltung sollte im Rahmen eines Integrationsprogramms individuelle, passgenaue Angebote 
für arbeitsuchende Migrant/innen entwickeln, die von der ausländischen Qualifi kation ausgehen 
und auf dem jeweiligen Niveau in entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen vermitteln.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) sollte ihre Profi linginstrumente für 9 

ausländische Qualifi kationen öff nen

Inhaber/innen ausländischer Abschlüsse werden durch die Profi ling-Software VerBIS, die 2005 
von der BA eingeführt wurde, benachteiligt. Migrant/innen, die sich arbeitsuchend melden, 
können ihre Qualifi kation nur dann geltend machen, wenn sie bereits über eine Anerkennung 
ihres Abschlusses verfügen, die dessen Wert bestätigt. Wer noch keine Anerkennung beantragt 
hat, abgelehnt wurde oder keine Diplome vorweisen kann – wie es bei Flüchtlingen häufi g der 
Fall ist – wird als „Ungelernter“ kategorisiert und damit dequalifi ziert. Sogar wenn eine Nach-
qualifi zierungsmaßnahme zur Verfügung steht, die Kund/innen eine Brücke im erlernten Beruf 
in den deutschen Arbeitsmarkt schaff en würde, kann dieser erlernte Beruf nicht über VerBIS 
abgerufen werden. Dies hat zur Folge, dass Maßnahmen nur im niedrig qualifi zierten Bereich 
– eben für „Ungelernte“ – angeboten werden können. Daher sollte in VerBIS eine eigene und 
abrufbare Kategorie für ausländische Abschlüsse geschaff en werden.

Anpassungsqualifi zierungen sollten durch Investitionen in die 10 

Arbeitsmarktintegration Standard werden 

Neuzuwanderinnen und -zuwanderer sind gegenüber anderen Arbeitnehmer/innen benachteiligt, 
wenn sie Zugang zum Arbeitsmarkt suchen, da ihnen Berufserfahrung, die notwendigen Netz-
werke und persönliche Kontakte in Deutschland fehlen. Auch wer kein Anerkennungsverfahren 
oder keine volle Anerkennung erhält, benötigt spezifi sche Maßnahmen als Brücke in den deut-
schen Arbeitsmarkt. Arbeitsverwaltung, Bildungsträger und Kammern sind aufgefordert, Stan-
dards für deutsche Berufsbilder zu formulieren, die eine Grundlage für migrantenspezifi sche 
Anpassungsqualifi zierungen im Rahmen des ausdiff erenzierten deutschen Weiterbildungssystems 
bilden können. Diese sollten mit deutschen Zertifi katen abschließen und ebenso wie berufsbe-
zogene Deutschkurse ein Standardangebot werden. Selbst wenn eine ausländische Ausbildung 
deutschen Standards nicht genügt, verfügt der Inhaber doch über mehr Erfahrungen und Kennt-
nisse als ein Ungelernter. Kurze Nachqualifi zierungsmodule für den erlernten Beruf sind zudem 
kostengünstiger, effi  zienter und individuell ermutigender als Neuqualifi zierungen.
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16. Juni 1977 (BGBl. I S. 857), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 25. September 
1991 (BGBl. I S. 1956).

Verordnung zur Gleichstellung französischer Meisterprüfungszeugnisse mit Meisterprüfungs-
zeugnissen im Handwerk vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3324).



217

Verordnung zur Gleichstellung österreichischer Prüfungszeugnisse mit Zeugnissen über das Beste-
hen der Abschlußprüfung oder Gesellenprüfung in anerkannten Ausbildungsberufen vom 
12. April 1990 (BGBl. I S. 771), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 17. November 
2005 (BGBl. I S. 3188).

Verordnung zur Gleichstellung österreichischer Meisterprüfungszeugnisse mit Meisterprüfungs-
zeugnissen im Handwerk vom 31. Januar 1997 (BGBl. I S. 142).
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